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Erfolgte die Verschiebung 
der Volksabstimmungen 
rechtmässig?
Demokratie Dass Volksab-
stimmungen wegen des Coro-
navirus verschoben werden 
mussten, ist unstrittig. Ob die 
Regierung dies im Alleingang 
entscheiden durfte, hingegen 
nicht. 

VON DAVID SELE

Die Liechtensteinerinnen 
und Liechtensteiner hät-
ten am 7. Juni zweimal ab-
stimmen sollen. Einerseits 

über die Verfassungsinitiative «Hal-
beHalbe», die nach erfolgreicher Un-
terschriftensammlung vom Landtag 
verworfen worden ist. Somit muss 
sie dem Volk vorgelegt werden. 
Andererseits über die Abänderung 
des Bürgerrechtsgesetzes, womit die 
doppelte Staatsbürgerschaft ermög-
licht werden soll. Hier hatte der 
Landtag zugestimmt, aber von sich 
aus eine Volksabstimmung veran-
lasst.
Wegen der Coronavirus-Pandemie 
kam alles anders. Am 3. April be-
schloss die Regierung, beide Ab-
stimmungen abzusagen. Meinungs-
bildung sei in der ausserordentli-

chen Lage kaum möglich. Insbeson-
dere, weil seit Mitte März jegliche 
Veranstaltungen und Ansammlun-
gen von mehr als fünf Personen ver-
boten sind. Den neuen Abstim-
mungstermin setzte die Regierung 
daher auf den 30. August an.
Dass wegen des Versammlungsver-
bots eine Verschiebung der Abstim-
mung nötig war, ist quer durch die 
politische Landschaft unbestritten.  
Doch wer entscheidet darüber?

Freie Liste: Auffanggesetz nötig
Um die demokratischen Grundwerte 
zu wahren, forderte die oppositio-
nelle Freie Liste, die Regierung solle 
dem Landtag ein Auffanggesetz über 
die Festlegung der Abstimmungster-
mine vorlegen. Analog zum Gesetz 
über Begleitmassnahmen in der Ver-
waltung und Justiz (VJBG), das im 
Sonderlandtag vom 8. April be-
schlossen worden war. Das VJBG er-
streckt gerichtliche Fristen und si-
chert das Funktionieren der Gerich-
te während der Krise. Selbiges müs-
se auch für die Volksrechte gewähr-
leistet sein, argumentiert die Freie 
Liste. Doch die Regierung folgte die-
sem Aufruf nicht. 
Im Mai-Landtag betonte der Abge-
ordnete Thomas Lageder (Freie Lis-

te), es gehe ihm nicht darum, die Re-
gierung zu brüskieren. Er wolle le-
diglich klare Verhältnisse für die Zu-
kunft schaffen. Seiner Ansicht nach 
setze sich die Verordnung der Regie-
rung nämlich über gesetzlich nor-
mierte Vorgaben hinweg. Zudem kri-
tisierte Lageder den neuen Abstim-
mungstermin. Der 30. August sei zu 
früh. Es sei nicht absehbar, dass bis 
dahin das Versammlungsverbot auf-
gehoben und die Meinungsbildung 
wieder uneingeschränkt möglich 
sein wird.

Regierung: Gesetzliche 
Bestimmungen ausreichend
Auf eine Kleine Anfrage Lageders 
schilderte Innenministerin Domi-
nique Hasler ausführlich den juristi-
schen Standpunkt der Regierung: 
Im Falle der Abstimmung über das 
Bürgerrechtsgesetz argumentiert 
die Regierung mit der «ausseror-
dentlichen Lage». Diese erlaube es, 
der Regierung, die Frist zu strecken.
Bei «HalbeHalbe» führt die Regie-
rung aus, dass das Gesetz bei Volks-
initiativen schlicht keine Frist kennt, 
innert derer eine Abstimmung erfol-
gen muss. Zudem besage Art. 91 Abs. 
1 des Volksrechtsgesetzes, dass die 
Regierung die nötigen Vorschriften 

zur ordnungsgemässen Durchfüh-
rung von Abstimmungen zu erlassen 
hat. Genau das habe die Regierung 
getan. Und: «Ein Auffanggesetz ist 
aufgrund der bestehenden gesetzli-
chen Bestimmungen nicht ange-
zeigt», findet die Regierung.
Auch den neuen Abstimmungster-
min verteidigt die Regierung. Selbst 
wenn die Pandemie bis dahin nicht 
überwunden sein sollte, müssten 
Abstimmungen möglichst rasch 
durchgeführt werden. Die Mei-
nungsbildung müsse – wie so vieles 
in Zeiten von Corona – auf neuen 
Wegen erfolgen, zum Beispiel digi-
tal.

Rechtliche Lage unklar
Doch so sicher sich die Regierung in 
der Beantwortung der Kleinen An-

frage gibt, scheint die rechtliche Si-
tuation nicht zu sein. «Ich würde 
nicht jeden einzelnen Satz der Ant-
wort unterschreiben», sagt Patricia 
Schiess, Forschungsleiterin Recht 
am Liechtenstein-Institut. Die 
Rechtswissenschaftlerin regt an, die 
demokratischen Strukturen für un-
terschiedliche Szenarien einer Not-
lage zu wappnen. «Hätte der Land-
tag jetzt per Gesetz eine Regelung 
getroffen, könnte man sie in der 
nächsten Notlage aus der Schublade 
ziehen und prüfen, was man über-
nehmen kann. In ähnlichen Situatio-
nen gleich vorzugehen, dient der 
Rechtssicherheit.»

Rechtmässig verschoben oder nicht: Die Abstimmungslokale dürften wegen des 
Coronavirus ohnehin geschlossen bleiben. (Foto: Michael Zanghellini)

Patricia Schiess: «Sind grössere Versammlungen nicht zulässig, 
ist gut denkbar, dass eine Abstimmungsbeschwerde Erfolg hätte»
Interview Die Freie Liste moniert, dass die Regierung die Volksabstimmungen vom 7. Juni verschoben hat, ohne den Landtag einzubeziehen. Dem hält die Re-
gierung entgegen, dass die bestehenden Gesetze dies zuliessen. Wir haben bei Patricia Schiess, Forschungsleiterin Recht am Liechtenstein-Institut, nachgefragt.
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«Volksblatt»: Frau Schiess, was 
halten Sie von der Kritik der Freien 
Liste?
Patricia Schiess: Die Regierung hät-
te dem Landtag in der Tat ein Gesetz 
unterbreiten dürfen, welches das 
Volksrechtegesetz für die Zeit der 
Krise ändert. Es könnte regeln, wer 
die Abstimmungstermine wann 
nach welchen Kriterien neu festlegt. 
Auch könnte es allfällige Modifikati-
onen (wie z. B. eine längere Sammel-
frist oder von der öffentlichen Hand 
bezahlte Briefumschläge) für Refe-
renden und Initiativen vorsehen. 
Ändert der Landtag ein Gesetz, ent-
scheidet das per Volkswahl legiti-
mierte Staatsorgan. Es läge eine 
breiter abgestützte Grundlage vor 
als mit der Verordnung der Regie-
rung vom 3. April. 
In Verfassung 
und Gesetz steht 
jedoch nicht aus-
drücklich, wel-
ches Organ in ei-
ner Notsituation 
über die Anset-
zung verschobener Volksabstim-
mungen und vorübergehende An-
passungen (wie z. B. Fristverlänge-
rungen, nur briefliche Abstimmung) 
entscheidet. Ich bezweifle, dass der 
von der Regierung genannte Artikel 
91 Absatz 1 Volksrechtegesetz der Re-
gierung so weit gehende Kompeten-
zen gibt.

Aber spürbare, negative Auswirkun-
gen auf die Volksrechte hatte das 
Vorgehen der Regierung nicht.
Niemand unterstellt der Regierung, 
sie habe den Abstimmungstermin 
auf den 30. August festgesetzt, um 
das Ergebnis in die eine oder andere 
Richtung zu beeinflussen. Die Kriti-
ker wollen vielmehr darauf aufmerk-
sam machen, dass die Demokratie 
sehr rasch in Gefahr ist, wenn eine 
Regierung Abstimmungen für unbe-
stimmte Zeit verschieben, das Sam-
meln von Unterschriften verbieten 

oder durch eine Ausgangssperre 
verunmöglichen würde sowie Parla-
mentssitzungen verhindern würde. 

Aber solche Zu-
stände herrschen 
in Liechtenstein 
nicht. Wie die Re-
gierung überdies 
am Schluss ihrer 
Antwort auf die 
Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Thomas Lageder 
ausführt, stehen für das Referen-
dum gegen die Landtagsbeschlüsse 
vom Mai zwei Wochen mehr als 
sonst zur Verfügung.

Wie beurteilen Sie die Argumentati-
onslinie der Regierung?
Die Antwort auf die Kleine Anfrage 
ist sehr juristisch. Sie hebt hervor, 
dass auf die Volksinitiative «Halbe-
Halbe» andere Gesetzesbestimmun-
gen zur Anwendung gelangen als auf 
die Revision des Bürgerrechtsgeset-
zes.
Ich würde nicht jeden einzelnen 
Satz der Antwort unterschreiben. 
Ich gehe aber mit der Regierung ei-
nig, dass sie – wie es Artikel 91 Ab-
satz 1 Volksrechtegesetz sagt – dafür 
verantwortlich ist, dass alle Abstim-
mungen ordnungsgemäss durchge-
führt werden. Den Anspruch der 
Bürgerinnen und Bürger darauf, 

dass kein Abstimmungsergebnis an-
erkannt wird, das nicht den freien 
Willen der Stimmberechtigten zu-
verlässig und unverfälscht zum Aus-
druck bringt, hat der Staatsgerichts-
hof mehrfach bestätigt. Er ergibt 
sich aus Art. 29 Verfassung. Eine 
Volksabstimmung durchzuführen, 
während Informationsveranstaltun-
gen verboten sind und so lange sich 
die Mitglieder des Initiativkomitees 
und der Gegnerschaft nicht versam-
meln können, würde das von der 
Verfassung gewährleistete Recht auf 
freie Willensbildung verletzen.
Die Regierung hat recht, dass ihre 
Verordnung vom 3. April vor dem 
Staatsgerichtshof angefochten wer-
den kann. Der Abstimmungstermin 
vom 30. August kann jedoch erst an-
gefochten werden, wenn sich her-
ausstellt, dass z.B. wegen neuer Er-
krankungen oder noch länger fort-
bestehendem Versammlungsverbot 
die Meinungsbildung tatsächlich be-
einträchtigt ist.

Hat die Regierung mit dem 30. Au-
gust 2020 ein gutes Verschiebeda-
tum gewählt?
Selbst wenn diesen Sommer viele 
Menschen nicht in den Urlaub fah-
ren, ist ein Abstimmungstermin 
zwei Wochen nach Schulferienende 
recht sportlich. Immerhin ist der 

Termin nun schon bekannt. Und ich 
verstehe auch, dass die Regierung 
die Abstimmungen so zeitnah wie 
möglich durchführen möchte. Sind 
grössere Versammlungen jedoch 
den ganzen Sommer über nicht zu-
lässig, ist gut denkbar, dass eine Ab-
stimmungsbeschwerde Erfolg hätte.

Halten Sie es für notwendig, für die 
Zukunft klarere Regeln festzulegen, 
was das Verschieben von Volksab-
stimmungen angeht?
Den Notfall zu regeln, ist schwierig. 
Man weiss ja nicht im Voraus, wie 
schwer die öffentliche Ordnung ge-
stört sein wird, ob z. B. die Post ar-
beitet und die elektronische Kom-
munikation funktioniert. In den 
letzten Wochen 
waren Regierung 
und Landtag zum 
Glück jederzeit 
voll funktionsfä-
hig. Darauf kann 
man sich aber im 
Falle einer neuen 
Pandemie nicht verlassen. Man 
müsste also quasi einen Plan A und 
einen Plan B und am besten auch 
noch einen Plan C ausarbeiten. An-
dererseits: Hätte der Landtag jetzt 
per Gesetz eine Regelung getroffen, 
könnte man sie in der nächsten Not-
lage aus der Schublade ziehen und 
prüfen, was man übernehmen kann. 
In ähnlichen Situationen gleich vor-
zugehen, dient der Rechtssicherheit.
Dauert eine Krise mehrere Monate 
an, aber steht wie bei COVID-19 nach 
einiger Zeit fest, dass sich die Lage 
nicht mehr dramatisch verschlech-
tert, darf weder die Regierung allein 
Finanzbeschlüsse erlassen noch der 
Landtag sämtliche Gesetze und Fi-
nanzbeschlüsse für dringlich erklä-
ren und so vom Referendum ausneh-
men. Würde gleichzeitig auch noch 
die Unterschriftensammlung für Ini-
tiativen und für das Verlangen auf 
Auflösung des Landtages verunmög-
licht, wäre das Volk gänzlich von der 
Rechtsetzung ausgeschlossen. Je 
länger eine Krise dauert, desto mehr 

ist es die Aufgabe des Landtages, 
nach einer Lösung zu suchen, wie 
die Stimmberechtigten einbezogen 
werden können. Artikel 6 VJBG zum 
Beispiel sieht vor, dass Kollegialge-
richte momentan «unter Verwen-
dung geeigneter technischer Kom-
munikationsmittel» beraten dürfen. 
Eine solche Regelung hätte man sich 
vor ein paar Monaten auch noch 
nicht vorstellen können.

Wie die Ausführungen der Regie-
rung zeigten, gibt das Gesetz keine 
Frist für die Abstimmung über 
Volks initiativen wie «HalbeHalbe» 
vor: Könnte also die Regierung die 
Abstimmung über ein unliebsames 
Thema beliebig hinauszögern?

Artikel 64 Absatz 
2 Verfassung ver-
langt vom Land-
tag, in seiner 
nächsten Sitzung 
über Volksinitia-
tiven zu beschlies-
sen. Ebenso ha-

ben Regierung und Landtag deutlich 
gesagt, dass der Landtag einen Ge-
genvorschlag gleich bei der Ableh-
nung des Initiativbegehrens vorle-
gen muss. Verfassung und Gesetz 
machen somit deutlich, dass der 
Landtag Volksinitiativen zügig be-
handeln muss. Für die Regierung 
muss meiner Meinung nach dasselbe 
gelten. Sie muss sich an den Fristen 
für die vom Landtag freiwillig ange-
setzten Abstimmungen orientieren.

Handelt es sich bei der fehlenden 
Frist für Volksinitiativen um eine 
Gesetzeslücke, die geschlossen wer-
den sollte?
Das Volksrechtegesetz enthält viele 
Formulierungen aus dem Jahr 1922. 
Aus diesem Grund ist es nicht immer 
ganz einfach zu verstehen. Wenn 
man es einer kritischen Prüfung un-
terzieht, wäre es sinnvoll, bezüglich 
der Fristen für alle Volksabstim-
mungen dieselben Regeln zu treffen.

*Das Interview wurde schriftlich geführt.

Patricia Schiess, Forschungsleiterin Recht am Liechtenstein-Institut. (Foto: ZVG)

«Ich bezweifl e, dass 
Artikel 91 Absatz 1 

Volksrechtegesetz der 
Regierung so weit gehende 

Kompetenzen gibt. »

«Hätte der Landtag jetzt 
per Gesetz eine Regelung 

getroff en, könnte man sie in 
der nächsten Notlage aus der 

Schublade ziehen.»
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